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Beratungsfolge Beratungsergebnis 

Organ/Gremium Sitzung am TOP Ja Nein Enth. 

Ortschaftsrat Elbeu 02.09.2019     

Ortschaftsrat Farsleben 02.09.2019     

Ortschaftsrat Glindenberg 03.09.2019     

Ortschaftsrat Mose 02.09.2019     

Bau- und Wirtschaftsausschuss 10.09.2019     

Kultur- und Sozialausschuss 11.09.2019     

Finanzausschuss 12.09.2019     

Hauptausschuss 16.09.2019     

Stadtrat 26.09.2019     

 
 

 
Betreff: 
Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Wolmirstedt 
 

 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt 
Wolmirstedt.  
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Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Wolmirstedt hat gemäß § 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) eine Hauptsatzung zu erlassen. Diese ist mit der Mehrheit der Mitglieder 
des Stadtrates gemäß § 10 Abs. 2 KVG LSA zu beschließen und wird durch die Kommu-
nalaufsichtsbehörde genehmigt.  
 
Der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt (SGSA) hat mit Rundschreiben vom 
25.02.2019 empfohlen, in der konstituierenden Sitzung des Stadtrates nötige Änderung als 
Änderungssatzung zu beschließen. Diese hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am 02.07.2019 
beschlossen.  
 
Die weiteren Änderungen werden nunmehr in der Neufassung der Hauptsatzung der Stadt 
Wolmirstedt zur Beschlussfassung gebracht.  
 
In einer Beratung mit den Fraktionsvorsitzenden am 13.08.2019 wurden die Vorschläge be-
raten und sind bereits teilweise mit eingearbeitet bzw. werden in der Beratungsfolge zur Dis-
kussion gestellt.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fortsetzung Ergänzungsblatt Nr.            

  Mitwirkungsverbot gem. § 33 KVG LSA bestand nicht   
  Mitwirkungsverbot gem. § 33 Abs.       KVG LSA bestand für         

         

 Finanzielle Auswirkungen?       
  ja  nein       
         

 1 2 3  

 Gesamtkosten der Maßnahme 
(Anschaffungs-/ Herstellungs-
kosten) in Euro: 

Jährliche Folgekosten/-
lasten in Euro: 

Objektbezogene Einnah-
men (Zuschüsse/ Beiträge) 
in Euro: 

 

          

       

 Veranschlagung: im Haushalt              ja                           nein   
  im Haushaltsjahr/Finanzplanjahr  2019   
  Produktkonto:         
      

         
 

 
 
 
Anlagen: 1. Synopse  
  2. Entwurf Hauptsatzung 
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